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Deskriptoren besondere Schwierigkeit
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Parallelverfahren
ex-ante-Sicht
Vertagung
weiterer Verhandlungstermin

Leitsätze 1. Bei der Entscheidung, ob und welche
Frist einem Sachverständigen zu setzen
ist und wann er wie an die Erstellung des
Gutachtens zu erinnern ist, handelt es
sich um eine Maßnahme der materiellen
Verfahrensleitung, die in den Kernbereich
der richterlichen Unabhängigkeit fällt.
2. Auch die Entscheidung des Gerichts, im
Hinblick auf die zu erwartenden
medizinischen Erkenntnisse aufgrund
einer ausstehenden Begutachtung des
Klägers im Rahmen eines
Verwaltungsverfahrens sowie eines
Parallelverfahrens zunächst nicht weitere
Maßnahmen zur Verfahrensförderung zu
ergreifen, unterliegt grundsätzlich seiner
Entscheidungsprärogative und ist – mit
Ausnahme unvertretbarer oder
schlechthin unverständlicher Wartezeiten
– durch das Entschädigungsgericht
grundsätzlich nicht als
Verfahrensverzögerung zu bewerten.
3. Eine besondere Schwierigkeit des
Verfahrens kann auch auf dem Umfang
der Akten des Verfahrens (700 Seiten)
sowie eines für das Verfahren relevanten
Parallelverfahrens (400 Seiten
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Akteninhalt) und der Vielzahl von
Anträgen des Klägers beruhen.

Normenkette GVG § 198
SGG § 106 Abs 2

1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 SF 46/21 EK
Datum 30.05.2023

3. Instanz

Datum -

Die Klage wird abgewiesen.

Der KlÃ¤ger trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert wird auf 8.000 â�¬ festgesetzt.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt vom Beklagten eine EntschÃ¤digung aufgrund einer
behaupteten Ã¼berlangen Dauer eines Berufungsverfahrens beim
Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt (L 1 R 181/16). 

Mit einem am 25. April 2014 eingegangenen Schriftsatz erhob der KlÃ¤ger,
vertreten durch seine Schwester, Klage am Sozialgericht (SG) Dessau-RoÃ�lau und
beantragte eine Verurteilung der beklagten Rentenversicherung zur
Neubescheidung. In der Sache begehrte er in einem Verfahren nach Â§ 44
Sozialgesetzbuch 10. Buch (SGB X) die Umdeutung seines Antrages auf
GewÃ¤hrung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in einen Antrag auf
Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung. 

Die Klage wurde der beklagten Rentenversicherung am 30. April 2014 zur Kenntnis-
und Stellungnahme Ã¼bersandt. Weiterhin wurden die Verwaltungsakten
angefordert. Mit Schriftsatz vom 7. Mai 2014 â�� eingegangen am gleichen Tage
â�� Ã¼bergab der KlÃ¤ger zum Beleg seines Vortrages mehrere
ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen, die am Folgetag der beklagten
Rentenversicherung zur Kenntnisnahme Ã¼bersandt wurden. Der KlÃ¤ger
beantragte zugleich Akteneinsicht bezÃ¼glich seiner 3 Gerichtsverfahren gegen die
Deutsche Rentenversicherung. Noch am 8. Mai 2014 teilte das SG ihm mit, dass die
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Akten zu den Sprechzeiten auf der GeschÃ¤ftsstelle eingesehen werden kÃ¶nnten.
Am 15. Mai 2014 nahm der KlÃ¤ger Akteneinsicht. Am 24. Juni 2014 erinnerte das
SG die Beklagte an die Ã�bersendung der Klageerwiderung. Diese ging sodann am
4. Juli 2014 beim SG ein. Am 8. Juli 2014 Ã¼bersandte das SG diesen Schriftsatz
dem KlÃ¤ger zur Kenntnisnahme und zudem zwei Vordrucke. Mit einem am 14. Juli
2014 beim SG eingegangenen Schriftsatz nahm der KlÃ¤ger zu den AusfÃ¼hrungen
der beklagten Rentenversicherung Stellung und bekrÃ¤ftigte seinen Vortrag durch
Vorlage diverser Anlagen. Diese AusfÃ¼hrungen gab das SG am 16. Juli 2014 der
beklagten Rentenversicherung zur Kenntnis. Am 17. Juli 2014 informierte der
KlÃ¤ger das Gericht telefonisch, dass die Vordrucke am 21. Juli 2014 dem Gericht
Ã¼bersandt werden wÃ¼rden. Sodann erklÃ¤rte er ausschlieÃ�lich fÃ¼r eine
einzelne, namentlich genannte Ã�rztin eine Entbindung von der Ã¤rztlichen
Schweigepflicht und fÃ¼hrte aus, die relevanten Befundberichte lÃ¤gen dem
Gericht bereits in einem Parallelverfahren (Az: S 1 R 603/13) vor. Weiter fÃ¼gte er
diverse Anlagen bei. Diese AusfÃ¼hrungen wurden der beklagten
Rentenversicherung am 24. Juli 2014 zur Kenntnisnahme Ã¼bersandt. Am 8.
Oktober 2014 verfÃ¼gte der Kammervorsitzende eine Wiedervorlage zum 1.
Dezember 2014 und vermerkte â��Gutachten in S 1 R 603/13 eingegangen?â��. 

Mit einem am 24. Oktober 2014 beim SG eingegangenen Schriftsatz wies der
KlÃ¤ger darauf hin, dass er eine substantiierte Stellungnahme vom
Sozialmedizinischen Dienst der beklagten Rentenversicherung beantragt habe. Es
werde um Sachstandsmitteilung gebeten. Dieser Schriftsatz wurde der
Rentenversicherung am 28. Oktober 2014 zur Kenntnis- und Stellungnahme
Ã¼bersandt. Am 2. Dezember 2014 erinnerte das SG an diese Stellungnahme. Mit
einem am 18. Dezember 2014 eingegangenen Schriftsatz teilte die
Rentenversicherung mit, dass sich der Vorgang noch beim Sozialmedizinischen
Dienst befinde. Danach werde eine substantiierte Stellungnahme Ã¼bersandt.
Diesen Schriftsatz gab das Gericht dem KlÃ¤ger am 8. Dezember 2014 zur
Kenntnis. 

Mit einem 30. Dezember 2014 eingegangenem Schriftsatz verwies die beklagte
Rentenversicherung auf ihre Stellungnahme vom 22. Dezember 2014 in dem
Verfahren S 1 R 603/13. Unter BerÃ¼cksichtigung der dortigen AusfÃ¼hrungen sei
die Klage im vorliegenden Verfahren unbegrÃ¼ndet. Diesen Schriftsatz leitete das
Gericht dem KlÃ¤ger am 12. Januar 2015 zu und forderte ihn zu einer
Stellungnahme auf. Der KlÃ¤ger beantragte und erhielt im Januar 2015
Akteneinsicht und vertiefte am 2. Februar 2015 (Eingang am Gericht) seinen
Vortrag. Dieser Schriftsatz wurde der Rentenversicherung am 4. Februar 2015 zur
Kenntnis- und Stellungnahme Ã¼bersandt. Diese fÃ¼hrte mit am 13. Februar 2015
eingegangenem Schriftsatz weiter aus. Diesen Ã¼bersandte das SG dem KlÃ¤ger
am 17. Februar 2015. Am 10. MÃ¤rz 2015 lud das SG zu einem ErÃ¶rterungstermin
am 17. April 2015. Am 23. MÃ¤rz 2015 fÃ¼hrte der KlÃ¤ger weiter aus; diese
Darlegungen gab das SG noch am gleichen Tag der beklagten Rentenversicherung
zur Kenntnis- und freistellten Stellungnahme. In dem Termin verhandelten die
Beteiligten ergebnislos zur Sache. Das Protokoll wurde den Beteiligten am 21. April
2015 zur Kenntnisnahme Ã¼bersandt.
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Mit einem am 24. April 2015 eingegangenen, 19 Seiten langen Schriftsatz trug der
KlÃ¤ger ausfÃ¼hrlich vor und bekrÃ¤ftigte seinen Vortrag zusÃ¤tzlich mit diversen
Anlagen. Diese AusfÃ¼hrungen Ã¼bersandte das Gericht der Rentenversicherung
am 5. Mai 2015 zur Kenntnisnahme. Am 14. September 2015 fragte der KlÃ¤ger an,
wann mit einem Urteil zu rechnen sei. Das SG antwortete mit Schreiben vom 15.
September 2015, dass das Verfahren derzeit nicht entschieden werden kÃ¶nne, da
umfangreiche Einwendungen gegen das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen in dem
Verfahren S 1 R 603/13 erhoben worden seien. Die angeforderte Stellungnahme sei
noch nicht eingegangen. Der SachverstÃ¤ndige sei mit Schreiben vom selben Tage
erinnert worden. 

Am 16. Februar 2016 lud das SG den Rechtsstreit zur mÃ¼ndlichen Verhandlung
am 18. MÃ¤rz 2016. An diesem Tag wies das SG die Klage ab und begrÃ¼ndete dies
unter anderem mit dem in dem Verfahren S 1 R 603/13 eingeholten Gutachten.
Nach den AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen habe sich angesichts des
Gesundheitszustandes des KlÃ¤gers zum Zeitpunkt seines Antrags auf GewÃ¤hrung
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben keine Umdeutung dieses Antrags in
einen Antrag auf Rente aufgedrÃ¤ngt. Dieses Urteil wurde am 4. April 2016
versandt und dem KlÃ¤ger am 5. April 2016 zugestellt.

Mit einem am 2. Mai 2016 eingegangenen Schriftsatz legte der KlÃ¤ger Berufung
ein, den das LSG am 11. Mai 2016 der beklagten Rentenversicherung Ã¼bersandte.
Diese beantragte mit einem am 16. Juni 2016 eingegangenen Schriftsatz, die
Berufung zurÃ¼ckzuweisen. Am 23. Juli 2016 gab das Gericht dies dem KlÃ¤ger zur
Kenntnis. Dieser begrÃ¼ndete seine Berufung mit einem am 14. Juli 2016
eingegangenen, 25 Seiten langen Schriftsatz, dem 5 Anlagen beigefÃ¼gt waren.
Hierzu forderte das LSG die Rentenversicherung am 15. Juli 2016 zur Stellungnahme
auf. Diese fÃ¼hrte am 5. August 2016 zur Sache aus. Mit Schreiben vom 10. August
2016 gab die Berichterstatterin dem KlÃ¤ger diesen Schriftsatz zur Kenntnis und
wies darauf hin, dass beabsichtigt sei, die Berufung mit Beschluss gemÃ¤Ã� Â§ 153
Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zurÃ¼ckzuweisen, da sie keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg habe. Zugleich wurde die Rentenversicherung hierzu angehÃ¶rt.
Dieses Schreiben ist dem KlÃ¤ger am 13. August 2016 zugestellt worden. 

Am 2. September 2016 (Eingang am Gericht) wandte sich der KlÃ¤ger gegen die
beabsichtigte Verfahrensweise und bat um FristverlÃ¤ngerung. Zugleich fÃ¼hrte er
zur Sache aus und legte diverse Unterlagen vor. Am 5. September 2016 legitimierte
sich eine RechtsanwÃ¤ltin fÃ¼r den KlÃ¤ger und bat um Akteneinsicht. Mit
Schreiben vom 6. September 2016 wurden die Akten dieser
ProzessbevollmÃ¤chtigten zur Einsichtnahme Ã¼bersandt. Am 22. September 2016
gab diese die Akten zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, dass das Mandat mit dem heutigen
Tage beendet worden sei. Der KlÃ¤ger wende sich weiterhin gegen die
Entscheidung durch Beschluss und halte eine Entscheidung nach mÃ¼ndlicher
Verhandlung bzw. ErÃ¶rterung der Sach- und Rechtslage fÃ¼r angezeigt. 

Dies wurde der Rentenversicherung am 27. September 2016 zur Kenntnis gegeben.
Anfang Oktober 2016 bat der KlÃ¤ger um weitere FristverlÃ¤ngerung um 3 Wochen,
da die Beauftragung eines anderen Rechtsanwaltes geplant sei. Mit einem am 18.
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Oktober 2016 eingegangenen Schriftsatz beantragte der KlÃ¤ger die Einholung
eines SachverstÃ¤ndigengutachtens zu der Frage, ob es sich bei dem
Bewilligungsbescheid um einen rechtmÃ¤Ã�igen Verwaltungsakt gehandelt habe. Er
fÃ¼gte mehrere Anlagen bei. Die Berichterstatterin Ã¼bersandte alles am 20.
Oktober 2016 der Rentenversicherung zur Kenntnis- und freigestellten
Stellungnahme. Unter dem 19. Oktober 2016 fÃ¼hrte der KlÃ¤ger aus, dass er
zukÃ¼nftig anwaltlich vertreten werde. Weiter reichte er am 23. Oktober 2016
Kopien nach.

Am 21. Juli 2017 ging ein Schriftsatz der Rentenversicherung ein, der dem KlÃ¤ger
zur Kenntnis gegeben wurde. Am 23. August 2017 lud die Berichterstatterin das
Verfahren zur ErÃ¶rterung der Sach- und Rechtslage am 29. September 2017
(Zustellung der Ladung an den KlÃ¤ger am 25. August 2017). Am 29. August 2017
fÃ¼hrte der KlÃ¤ger in einem 18 Seiten langen Schriftsatz weiter aus. BeigefÃ¼gt
waren 5 Anlagen. In dem Termin wies die Berichterstatterin erneut auf die
fehlenden Erfolgsaussichten der Berufung hin und kÃ¼ndigte eine Entscheidung
nach Â§ 153 Abs. 4 SGG an. Diese werde nicht vor dem 31. Oktober 2017 ergehen.

Am 9. April 2018 Ã¼bersandte die beklagte Rentenversicherung dem LSG ein
Schreiben des KlÃ¤gers zur Kenntnis und fÃ¼hrte aus, es sei zweifelhaft, ob der
KlÃ¤ger an der BevollmÃ¤chtigung seiner Schwester als Prozessvertreterin
festhalten wolle. Mit Schreiben vom 10. April 2018 bat die Berichterstatterin um
Vorlage einer persÃ¶nlichen ErklÃ¤rung des KlÃ¤gers, dass er am
Berufungsverfahren festhalte und weiterhin eine Prozessvertretung durch seine
Schwester wÃ¼nsche. Am 25. Mai 2018 lehnte die ProzessbevollmÃ¤chtigte des
KlÃ¤gers bzw. dieser die Abgabe von weiteren ErklÃ¤rungen hierzu ab und verwies
auf die bisher vorgelegten Unterlagen. Eine Rechtsgrundlage fÃ¼r die Aufforderung
des Gerichts existiere nicht. Diese AusfÃ¼hrungen Ã¼bersandte die
Berichterstatterin am 31. Mai 2018 der Rentenversicherung. Mit Schreiben vom 28.
Mai 2018 wies die Berichterstatterin darauf hin, dass das Gericht eine schriftliche
Prozessvollmacht anfordern dÃ¼rfe. Mit Schriftsatz vom 17. Juni 2018 gingen die
gewÃ¼nschten ErklÃ¤rungen des KlÃ¤gers bei Gericht ein. Diese wurden der
Rentenversicherung am 21. Juni 2018 zur Kenntnisnahme Ã¼bersandt.

Am 9. Oktober 2018 trug der KlÃ¤ger erneut in rechtlicher Hinsicht vor. Diese
AusfÃ¼hrungen wurden der Rentenversicherung am 15. Oktober 2018 zur Kenntnis
gegeben. Am 23. Oktober 2018 hÃ¶rte die Berichterstatterin die Beteiligten erneut
zu der Absicht einer Entscheidung durch Beschluss an. Dieses Schreiben wurde dem
KlÃ¤ger am 27. Oktober 2018 zugestellt. Mit einem am 26. Oktober 2018
eingegangenen Schriftsatz trug der KlÃ¤ger erneut vor, was die Berichterstatterin
der Rentenversicherung am 30. Oktober 2018 zur Kenntnis gab. Am 30. Oktober
2018 vertiefte der KlÃ¤ger seinen bisherigen Rechtsvortrag nochmals und stellte
mit weiterem Schriftsatz vom gleichen Tage einen Beweisantrag (zeugenschaftliche
Vernehmung der im Jahre 2014 begutachtenden PrÃ¼fÃ¤rztin der
Rentenversicherung). Ein weiterer Schriftsatz folgte am selben Tage. Diese
AusfÃ¼hrungen wurden der Rentenversicherung zur Kenntnis- und freigestellten
Stellungnahme Ã¼bersandt.
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Am 7. November 2018 ging erneut ein Schriftsatz des KlÃ¤gers mit weiteren
AusfÃ¼hrungen ein, der am 9. November 2018 der Rentenversicherung zur
Kenntnisnahme Ã¼bersandt wurde. Weitere SchriftsÃ¤tze des KlÃ¤gers gingen am
8. November 2018, 15. November 2018 und 20. November 2018 ein. In dem
letztgenannten beantragte der KlÃ¤ger die Verbindung des anhÃ¤ngigen
Berufungsverfahrens mit 2 weiteren Berufungsverfahren von ihm gegen die
beklagte Rentenversicherung. Diese AusfÃ¼hrungen Ã¼bersandte die
Berichterstatterin der Rentenversicherung am 22. November 2018 zur Kenntnis. 

Am 12. Februar 2019 fÃ¼hrte der KlÃ¤ger erneut aus. Diesen Schriftsatz
Ã¼bersandte die Berichterstatterin der beklagten Rentenversicherung am 18.
Februar 2019. 

Weitere AusfÃ¼hrungen des KlÃ¤gers erfolgten am 2. April 2019, was der
Rentenversicherung am 3. Mai 2019 zur Kenntnis gegeben wurde. Am 28. Mai 2019
wiederholte der KlÃ¤ger seinen bisherigen Vortrag und fÃ¼gte die aus seiner Sicht
maÃ�geblichen VorgÃ¤nge bei. Unter dem 26. Mai 2019 fragte er an, wann mit dem
angekÃ¼ndigten Beschluss zu rechnen sei. Die Berichterstatterin antwortete am
31. Mai 2019, ein konkreter Monat kÃ¶nne derzeit nicht genannt werden. Am 12.
September 2019 erhob der KlÃ¤ger VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge und wies darauf hin, dass
er sich bereits beim PrÃ¤sidenten des LSG Ã¼ber die Dauer des Verfahrens
beschwert habe. Dieser Vorgang wurde der Rentenversicherung am 16. September
2019 zur Kenntnis Ã¼bersandt. 

Am 4. August 2020 trug der KlÃ¤ger erneut vor. Die Berichterstatterin gab dies der
beklagten Rentenversicherung zur Kenntnis und forderte zugleich den KlÃ¤ger auf,
den Sachstand hinsichtlich der WeitergewÃ¤hrung der Rente wegen voller
Erwerbsminderung Ã¼ber den 31.Oktober 2019 hinaus mitzuteilen. Am 12. August
2020 fÃ¼hrte der KlÃ¤ger aus, ohne eine erneute AnhÃ¶rung kÃ¶nne nicht durch
Beschluss entschieden werden. Die Berichterstatterin gab dies der
Rentenversicherung am 8. September 2020 zur Kenntnis. 

Am 9. Dezember 2020 stellte der KlÃ¤ger einen Befangenheitsantrag gegen die
Berichterstatterin, die hierzu am 15. Februar 2021 Stellung nahm. Auf Aufforderung
des Gerichts Ã¤uÃ�erte sich der KlÃ¤ger am 26. Februar 2021 weiter. Bereits am
19. Februar 2021 war der Rechtsstreit zusammen mit 3 weiteren Verfahren des
KlÃ¤gers gegen die Rentenversicherung zur mÃ¼ndlichen Verhandlung geladen
worden. Mit Beschluss vom 1. MÃ¤rz 2021 wies das Gericht ohne Beteiligung der
abgelehnten Richterin den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Dieser Beschluss wurde dem KlÃ¤ger am 4. MÃ¤rz 2021
zugestellt. Aufgrund einer mÃ¼ndlichen Verhandlung am 31. MÃ¤rz 2021 wies der
Senat die Berufung zurÃ¼ck. Das Urteil umfasst ohne Rechtsmittelbelehrung knapp
7 Seiten. Zur BegrÃ¼ndung seiner Entscheidung fÃ¼hrte der Senat unter anderem
aus, die Klage sei bereits unzulÃ¤ssig gewesen. Das Urteil wurde dem KlÃ¤ger am
14. Mai 2021 zugestellt.

Am 22. November 2021 hat der KlÃ¤ger Klage erhoben und die Verurteilung des
beklagten Landes zur Zahlung einer EntschÃ¤digung verlangt. Er hat vorgetragen,
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die Berichterstatterin habe das Verfahren bewusst verzÃ¶gert. Er hat weiterhin eine
strukturelle Ã�berlastung der Gerichtsbarkeit insbesondere des LSG gerÃ¼gt und
dies nÃ¤her begrÃ¼ndet. Daher komme eine erhÃ¶hte EntschÃ¤digung in Betracht.
Es sei unzumutbar, dass erst nach 5 Jahren festgestellt worden sei, dass die Klage
unzulÃ¤ssig sei. 

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, ihm wegen Ã¼berlanger Dauer des
Berufungsverfahrens L 1 R 181/16 eine EntschÃ¤digung in HÃ¶he von mindestens
5.900 â�¬ zu zahlen sowie eine erhÃ¶hte EntschÃ¤digung von weiteren 260 â�¬
sowie Zinsen auf diesen Betrag i.H.v. 5 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz
seit RechtshÃ¤ngigkeit, neben der EntschÃ¤digung festzustellen, dass die
Verfahrensdauer unangemessen war.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen. 

Der Senat hat am 30. Mai 2023 eine mÃ¼ndliche Verhandlung durchgefÃ¼hrt und
â�� wegen eines zwischen den Beteiligten widerruflich geschlossenen Vergleichs
â�� einen Termin zur VerkÃ¼ndung einer Entscheidung auf den 4. Juli 2023
bestimmt. Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2023 hat der KlÃ¤ger seinen bereits in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung geÃ¤uÃ�erten Wunsch nach einem weiteren
Verhandlungstermin erneut aufgegriffen und die WiedererÃ¶ffnung der
mÃ¼ndlichen Verhandlung beantragt. Er habe erst im Termin erfahren, dass der
Beklagte die Klageabweisung beantrage. Erst mit Ã�bersendung des
Sitzungsprotokolls sei es ihm mÃ¶glich gewesen, sich mit den Hinweisen des
Gerichts auseinanderzusetzen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie der Gerichtsakten des
Ausgangsverfahrens verwiesen. Diese sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung, Beratung und Entscheidungsfindung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

A. Der Senat konnte aufgrund der am 30. Mai 2023 geschlossenen mÃ¼ndlichen
Verhandlung entscheiden. Es bestand kein Anlass fÃ¼r die vom KlÃ¤ger im
Verhandlungstermin angeregte Vertagung. GemÃ¤Ã� Â§ 106 Abs. 2 SGG ist das
Klageverfahren mÃ¶glichst in einem einzigen Verhandlungstermin zu erledigen.
Abweichend davon besteht zwar insbesondere dann Grund zu einer Vertagung,
wenn eine solche erforderlich ist, um dem Anspruch eines Beteiligten auf
rechtliches GehÃ¶r (Â§ 62 SGG, Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz [GG]) zu genÃ¼gen.
Dies war vorliegend aber nicht der Fall. Die Klage war zum Zeitpunkt der
mÃ¼ndlichen Verhandlung bereits rund 1 Â½ Jahre am Gericht anhÃ¤ngig gewesen.
Der Sachverhalt ist in der knapp 1 Â½ Stunden dauernden mÃ¼ndlichen
Verhandlung umfassend erÃ¶rtert worden. Der KlÃ¤ger hatte Gelegenheit, sich zu
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sÃ¤mtlichen relevanten Gesichtspunkten zu Ã¤uÃ�ern, und hat dies auch getan. In
der Verhandlung sind keine neuen oder Ã¼berraschenden Gesichtspunkte zur
Sprache gekommen, mit denen die Beteiligten nicht rechnen konnten. Insbesondere
ist es fernliegend, eine Vertagung damit zu begrÃ¼nden, dass die KlÃ¤gerseite
davon Ã¼berraschend worden sei, dass der Beklagte die Klageabweisung beantragt
hat.

Dass der KlÃ¤ger mit Schriftsatz vom 27. Juni 2023 sein Begehren wiederholt hat,
gibt keinen Anlass zur WiedererÃ¶ffnung der mÃ¼ndlichen Verhandlung gemÃ¤Ã� 
Â§ 121 Satz 2 SGG. Einer Beteiligung der ehrenamtlichen Richter (siehe dazu
allgemein Leopold in: Roos/Wahrendorf/MÃ¼ller, BeckOGK-SGG, Â§ 121 Rn. 15
[Stand: 1. Mai 2023]; Harks, jurisPR-SozR 17/2021 Anm. 3) bedurfte es insoweit
schon deshalb nicht, weil der Vertagungswunsch des KlÃ¤gers bereits bei der
Urteilsberatung am 30. Mai 2023 bekannt war.

B. Die als allgemeine Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 5 SGG) statthafte
EntschÃ¤digungsklage ist zulÃ¤ssig.

Die Wartefrist des Â§ 198 Abs. 5 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), wonach
eine EntschÃ¤digungsklage frÃ¼hestens 6 Monate nach Erhebung der
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge erhoben werden kann, ist gewahrt. Die als solche bezeichnete
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge wurde am 12. September 2019 vor dem Ausgangsgericht
schriftlich angebracht (Â§ 198 Abs. 3 GVG). Angesichts des Umstandes, dass zu
diesem Zeitpunkt das Verfahren seit rund 5 Â½ Jahre rechtshÃ¤ngig war, bestand
Anlass zur Besorgnis, das Verfahren werde nicht in einer angemessenen Zeit
abgeschlossen. Die Klage auf Zahlung einer EntschÃ¤digung hat der KlÃ¤ger erst
am 22. November 2021 erhoben. 

Die Klagefrist des Â§ 198 Abs. 5 Satz 2 GVG hat der KlÃ¤ger mit der Klageerhebung
am 22. November 2021 eingehalten. Danach muss die Klage spÃ¤testens 6 Monate
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, die das Verfahren beendet, oder
einer anderen Erledigung des Verfahrens erhoben werden. Rechtskraft trat hier
gemÃ¤Ã� Â§ 160a Abs. 1 Satz 2 SGG einen Monat nach Zustellung des Urteils des
Ausgangsgerichts am 14. Mai 2021 ein. FÃ¼r die Fristwahrung kommt es nur auf
den Eingang der Klage beim EntschÃ¤digungsgericht an. Unerheblich fÃ¼r die
Einhaltung der Klagefrist ist dagegen der Eintritt der RechtshÃ¤ngigkeit, die
gemÃ¤Ã� Â§ 94 Satz 2 SGG erst mit der Zustellung der EntschÃ¤digungsklage beim
Beklagten beginnt (Bundessozialgericht [BSG], Urteil vom 17. Dezember 2020 â�� B
10 Ã�G 1/19 R, juris Rn. 16).

C. Die Klage ist unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
EntschÃ¤digung.

Nach Â§ 198 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 GVG wird angemessen entschÃ¤digt,
wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als
Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet, wenn er zuvor bei dem mit der Sache
befassten Gericht die Dauer des Verfahrens gerÃ¼gt hat. Die Angemessenheit der
Verfahrensdauer richtet sich gemÃ¤Ã� Â§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG nach den
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UmstÃ¤nden des Einzelfalls, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung
des Verfahrens sowie nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.
Erforderlich ist eine konkrete Festlegung des EntschÃ¤digungsgerichts hinsichtlich
der Angemessenheit oder der Unangemessenheit der Verfahrensdauer, weil die
HÃ¶he der EntschÃ¤digung von der Dauer der Ã�berlÃ¤nge abhÃ¤ngt (vgl. Â§ 198
Abs. 2 Satz 3 GVG; BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 2/14 R, juris
Rn. 29).

Die Angemessenheit der Verfahrensdauer ist in 3 Schritten zu prÃ¼fen (stÃ¤ndige
Rechtsprechung, BSG, Urteil vom 24. MÃ¤rz 2022 â�� B 10 Ã�G 2/20 R â�� juris Rn.
19; BSG, Urteil vom 17. Dezember 2020 â�� B 10 Ã�G 1/19 R, juris Rn. 45 m.w.N.).
Den Ausgangspunkt und ersten Schritt der AngemessenheitsprÃ¼fung bildet die in 
Â§ 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG definierte Gesamtdauer des Gerichtsverfahrens von der
Einleitung bis zum rechtskrÃ¤ftigen Abschluss. In einem zweiten Schritt ist der
Ablauf des Verfahrens insbesondere an den von Â§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG
genannten Kriterien zu messen, bei denen es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe
handelt. Soweit das EntschÃ¤digungsgericht Tatsachen feststellt, um diese Begriffe
auszufÃ¼llen, hat es einen erheblichen tatrichterlichen Beurteilungsspielraum. Auf
dieser Grundlage ergibt erst die wertende Gesamtbetrachtung und AbwÃ¤gung aller
EinzelfallumstÃ¤nde in einem dritten Schritt, ob die Verfahrensdauer die
Ã¤uÃ�erste Grenze des Angemessenen deutlich Ã¼berschritten und deshalb das
Recht auf Rechtsschutz in angemessener Zeit verletzt hat. 

1. Die Gesamtdauer des Ausgangsverfahren betrug von der Klageerhebung am 25.
April 2014 bis zum rechtskrÃ¤ftigen Abschluss einen Monat nach Zustellung des
Urteils des LSG am 14. Mai 2021 (vgl. BSG, Urteil vom 17. Dezember 2020 â�� B 10
Ã�G 1/19 R, juris Rn. 38) 85 Monate (Mai 2014 bis Mai 2021). 

Die so festgestellte Gesamtdauer des Ausgangsverfahren bleibt auch dann
maÃ�geblich, wenn der KlÃ¤ger wie hier nur eine EntschÃ¤digung fÃ¼r das
Berufungsverfahren begehrt. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen eines
EntschÃ¤digungsanspruchs unterliegen nicht der Dispositionsbefugnis des KlÃ¤gers
(vgl. BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 2/13 R â�� SozR 4-1720 Â§
198 Nr.3, Rn. 43).

GrundsÃ¤tzlich ist nach der Rechtsprechung des BSG auf volle Kalendermonate
abzustellen (vgl. zur Berechnung BSG, Urteile vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G
11/13 R, juris Rn. 23, vom 7. September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 31
sowie vom 12. Dezember 2019 â�� B 10 Ã�G 3/19 R, juris Rn. 32; Kaltenstein, WzS
2020, 295, 297). Dem schlieÃ�t sich der Senat an. 

2. Unter BerÃ¼cksichtigung des Klageverfahrens am SG lag keine UntÃ¤tigkeit des
LSG vor, die zu einer entschÃ¤digungspflichtigen VerzÃ¶gerung i.S.d. Â§ 198 GVG
gefÃ¼hrt hat. Hier kommen entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers von vornherein nur
Zeiten ohne eine AktivitÃ¤t des Gerichts in Betracht. Als eine solche AktivitÃ¤t
zÃ¤hlt auch die Entgegennahme eines Posteingangs, da dies am Beginn der
gerichtlichen Bearbeitung durch das Gericht steht (BSG, Urteil vom 24. MÃ¤rz 2022
â�� B 10 Ã�G 2/20 R, juris Rn. 29).
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Es bestanden grundsÃ¤tzlich berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige Zeiten der UntÃ¤tigkeit
des LSG in 18 Kalendermonaten. Dies hat aber nicht zu einer
entschÃ¤digungspflichtigen VerzÃ¶gerung gefÃ¼hrt, weil das Verfahren vor dem
SG beschleunigt gefÃ¼hrt worden ist und dort maximal eine gerichtliche
UntÃ¤tigkeit von 3 Kalendermonaten festzustellen ist. Diese bleibt weit hinter der
dem SG zuzubilligenden Vorbereitungs- und Bedenkzeit zurÃ¼ck. Hier ist eine
Betrachtung des gesamten Verfahrens geboten (vgl. BSG, Urteil vom 24. MÃ¤rz
2022 â�� B 10 Ã�G 4/21 R, juris).

Zwar ist zwischen dem 24. Juli 2014 bis zu dem Posteingang am 24. Oktober 2014
keine gerichtliche AktivitÃ¤t des SGs aktenkundig. Allerdings ergibt sich aus dem
gefertigten Aktenvermerk, dass ein Gutachten in dem Verfahren S 1 R 603/13
abgewartet wurde. In diesem dem erkennenden Senat aufgrund einer weiteren
EntschÃ¤digungsklage (L 10 SF 46/21 EK) bekannten Verfahren hatte das SG am 24.
Juni 2014 die Einholung eines Gutachtens angeordnet, welches erst am 9. Oktober
2014 am Gericht einging. Hier geht der Senat davon aus, dass diese Zeit ausgehend
von der materiellen Rechtsansicht des SGs noch als vertretbares Abwarten der
Erstellung des Gutachtens zu bewerten ist. Denn auf dieses Gutachten hat sich das
SG in seinem Urteil gestÃ¼tzt, so dass es relevant fÃ¼r seine Entscheidung war.

Trotz des generellen Beschleunigungsgebots war das SG im Jahr 2014 in dem
Parallelerfahren S 1 R 603/13 zu einer Fristsetzung bei der Beauftragung eines
SachverstÃ¤ndigen nicht verpflichtet (vgl. Â§ 118 Abs. 1 S 1 SGG i.V.m. Â§ 411 Abs.
1 ZPO in der Fassung von Art. 10 Nr. 4 des Justizmodernisierungsgesetzes vom 22.
Dezember 2006, BGBl. I S. 3416; anders seit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur
Ã�nderung des SachverstÃ¤ndigenrechts und zur weiteren Ã�nderung des Gesetzes
Ã¼ber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit sowie zur Ã�nderung des Sozialgerichtsgesetzes, der
Verwaltungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsordnung und des
Gerichtskostengesetzes vom 11. Oktober 2016 mit Wirkung zum 15. Oktober
2016). 

Wird eine VerzÃ¶gerung durch das Verhalten Dritter (wie hier des
SachverstÃ¤ndigen) ausgelÃ¶st, kommt es darauf an, inwieweit dies dem Gericht
zugerechnet werden kann, insbesondere, weil es seinerseits von zumutbaren
Beschleunigungshandlungen abgesehen hat (so BSG, Urteil vom 7. September 2017
â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 41). Bei der Entscheidung, ob und welche Frist einem
SachverstÃ¤ndigen zu setzen ist und wann er wie an die Erstellung des Gutachtens
zu erinnern ist, handelt es sich um eine MaÃ�nahme der materiellen
Verfahrensleitung. Sie setzt eine tatsÃ¤chliche und rechtliche Bewertung voraus,
die in den Kernbereich der richterlichen UnabhÃ¤ngigkeit fÃ¤llt. Solche
Entscheidungen kÃ¶nnen deshalb nur dann die Feststellung einer
VerfahrensverzÃ¶gerung rechtfertigen, wenn die richterliche Bewertung vor dem
Hintergrund der jeweils geltenden Prozessordnung und/oder des materiellen Rechts
unvertretbar und unter keinem Gesichtspunkt verstÃ¤ndlich erscheint (BSG, Urteil
vom 7. September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 41). Im sozialgerichtlichen
Verfahren kann erfahrungsgemÃ¤Ã� mit dem Eingang eines medizinischen
Gutachtens nicht vor Ablauf von drei Monaten gerechnet werden und wird daher
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typischerweise regelmÃ¤Ã�ig erst nach vier bis fÃ¼nf Monaten eine
Sachstandsanfrage an den jeweiligen Gutachter gerichtet (vgl. BSG, Urteil vom 7.
September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 41 m.w.N.). 

Keine gerichtliche AktivitÃ¤t ist im November 2014 festzustellen. Allerdings hatte
das Gericht die Rentenversicherung mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 zu einer
Stellungnahme zu einem Schriftsatz des KlÃ¤gers aufgefordert, mit dem dieser
selbst eine substantiierte Stellungnahme des Sozialmedizinischen Dienstes
beantragt hatte. Angesichts dessen war es vertretbar, diese abzuwarten, zumal das
Gericht im Dezember 2014 hieran erinnerte. 

Keine verfahrensfÃ¶rdernde TÃ¤tigkeit ist zwischen dem 5. Mai 2015 und dem 14.
September 2015 festzustellen. Gleichwohl liegt keine VerzÃ¶gerung des Verfahrens
vor. Denn das Gericht hat mit Schreiben vom 15. September 2015 darauf
hingewiesen, dass das Verfahren derzeit nicht entschieden werden kÃ¶nne, da
umfangreiche Einwendungen gegen das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen in dem
Parallelverfahren S 1 R 603/13 erhoben worden waren. 

Das SG durfte auch vertretbar annehmen, dass diese BerÃ¼cksichtigung der
Beweisergebnisse des Parallelverfahrens auch im Interesse des KlÃ¤gers und der
Verfahrensbeschleunigung liege. Denn in beiden Verfahren ging es in der Sache
jeweils um eine frÃ¼here RentengewÃ¤hrung. Insoweit erschien eine Stattgabe in
dem einen Verfahren und eine Klageabweisung in dem anderen ohne eine
verfahrensrechtliche BegrÃ¼ndung schwer vorstellbar. Eine solche prozessuale
Differenzierung der beiden Verfahren, die das LSG in dem vorliegenden
Ausgangsverfahren schlieÃ�lich seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, drÃ¤ngte
sich jedoch nicht auf. Der KlÃ¤ger selbst hat durch sein Prozessverhalten forciert,
dass das SG auf die in dem Parallelverfahren zu gewinnende Erkenntnisse
zurÃ¼ckgriff. Denn der KlÃ¤ger hat im vorliegenden Ausgangsverfahren eine
Entbindung von der Schweigepflicht ausschlieÃ�lich fÃ¼r eine einzelne, namentlich
benannte Ã�rztin erklÃ¤rt. Auch der KlÃ¤ger hat zur BegrÃ¼ndung seiner Klage im
Ausgangsverfahren auf Befundberichte in dem Parallelverfahren (Az: S 1 R 603/13)
hingewiesen. Daher durfte das SG â�� und spÃ¤ter das LSG â�� im vorliegenden
Ausgangsverfahren die Entwicklung im Parallelverfahren abwarten. 

In diesem hatte das Gericht den SachverstÃ¤ndigen am 24. April 2015 zu einer
ergÃ¤nzenden Stellungnahme aufgefordert. Diese ging erst am 12. Februar 2016
beim Gericht ein. Jedoch erhielt der SachverstÃ¤ndige die ergÃ¤nzenden Fragen
des Gerichts nach dem Empfangsbekenntnis erst am 16. Juli 2015. Diese
Postlaufzeit kann nicht als Zeit der UntÃ¤tigkeit berÃ¼cksichtigt werden. FÃ¼r eine
Fehlerhaftigkeit des Empfangsbekenntnisses ist nichts ersichtlich. Vor dem Erhalt
der Unterlagen war keine AktivitÃ¤t des SachverstÃ¤ndigen mÃ¶glich. 

Im Weiteren durfte das Gericht dem SachverstÃ¤ndigen in dem Parallelverfahren
â�� wie oben dargelegt â�� vergleichbar der erstmaligen Erstellung des Gutachtens
eine gewisse Zeit zur Erarbeitung seiner Stellungnahme einrÃ¤umen (vgl. BSG,
Urteil vom 7. September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 41 m.w.N.). Nachdem
fast ein Jahr seit der Erstellung des Gutachtens vergangen war, durfte auch nicht
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mehr davon ausgegangen werden, dass dem SachverstÃ¤ndigen der Sachverhalt
noch in frischer Erinnerung war. Angesichts der Vielzahl der Einwendungen des
KlÃ¤gers war eine grÃ¼ndliche Einarbeitung in die Thematik notwendig.

Das Gericht erinnerte den SachverstÃ¤ndige bereits rund 2 Monate nach Zugang
der Unterlagen am 15. September 2015 an die Erstellung des Gutachtens. Weitere
Erinnerungen folgten am 20. Oktober 2015, 19. November 2015, 7. Januar 2016 und
29. Januar 2016. Insbesondere die zusÃ¤tzliche telefonische Erinnerung am 25.
Januar 2016 bewertet der Senat als besonders effektiv, da sie im Gegensatz zu
schriftlichen Mahnungen vom SachverstÃ¤ndigen wahrgenommen werden muss.
Der Senat hÃ¤lt eine monatliche Erinnerung des SachverstÃ¤ndigen oder die
Androhung eines Ordnungsgeldes nicht fÃ¼r notwendig, zumindest solange die
gesamte Bearbeitungszeit durch den SachverstÃ¤ndigen wie hier noch unter 6
Monaten lag. Hier hat das Gericht einen Ermessensspielraum. Selbst wenn man zu
Gunsten des KlÃ¤gers eine berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige UntÃ¤tigkeit des SG in den
Monaten November 2016 bis einschlieÃ�lich Januar 2017 annehmen wÃ¼rde (3
Kalendermonate), ergÃ¤be sich fÃ¼r das erstinstanzliche Verfahren eine so kurze
Zeit der UntÃ¤tigkeit, dass dieses geeignet bleibt, spÃ¤tere VerzÃ¶gerungen durch
das LSG zu kompensieren. 

Die Fertigstellung und insbesondere die Zustellung des Urteils im April 2016 sind
ebenfalls als AktivitÃ¤t des Gerichts zu berÃ¼cksichtigen. Â§ 134 Abs. 2 S. 1 SGG
billigt dem Gericht einen Monat als gesetzlich definierte AktivitÃ¤tszeit fÃ¼r die
Formulierung und die Niederschrift des Urteils zu, der daher nicht der allgemeinen
Vorbereitungs- und Bedenkzeit zugeordnet werden kann (BSG, Urteil vom 7.
September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 44).

Der erste Zeitabschnitt ohne erkennbare gerichtliche AktivitÃ¤t im
Berufungsverfahren reicht vom 23. Oktober 2016 bis zu einem Posteingang am 21.
Juli 2017. Allerdings hatte der KlÃ¤ger im Oktober 2016 um FristverlÃ¤ngerung
gebeten und mehrfach betont, er werde zukÃ¼nftig anwaltlich vertreten werden.
Hier war es vertretbar, zumindest im November abzuwarten, ob noch ein weiterer
Vortrag erfolgen werde.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

Angesichts des engen Zusammenhanges darf auch im weiteren die
Verfahrensentwicklung im Parallelverfahren (L 1 R 180/16) nicht unberÃ¼cksichtigt
gelassen werden. Dort hatte der KlÃ¤ger am 8. November 2016 erneut
FristverlÃ¤ngerung beantragt und am 27. November 2016 erneut AusfÃ¼hrungen
zur Sache gemacht und um einen richterlichen Hinweis gebeten. Hierzu hatte das
LSG die Rentenversicherung zu einer Stellungnahme aufgefordert. Diese ist am 5.
Januar 2017 am LSG eingegangen und eine Woche spÃ¤ter dem KlÃ¤ger
Ã¼bersandt worden. Dieser beantragte daraufhin am 31. Januar 2017 erneut
FristverlÃ¤ngerung unter Hinweis auf eine kurzfristig zu erwartende Ã�bernahme
der Vertretung durch eine namentlich bezeichnete RechtsanwÃ¤ltin. Am 2. MÃ¤rz
2017 legte die beklagte Rentenversicherung einen Bescheid vom 23. Februar 2017
vor, mit dem dem KlÃ¤ger eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit bis
zum 31. Oktober 2019 gewÃ¤hrt wurde. Dies alles hatte auch unmittelbare
Relevanz fÃ¼r das vorliegende Verfahren, so dass es jeweils unter
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BerÃ¼cksichtigung der EinrÃ¤umung rechtlichen GehÃ¶rs vertretbar war, den
Beteiligten eine Frist zur Stellungnahme einzurÃ¤umen.

Am 3. MÃ¤rz 2017 bat die Berichterstatterin im Parallelverfahren die
Rentenversicherung um Mitteilung, ob der KlÃ¤ger einen weiteren Rentenantrag
gestellt habe. Weiterhin forderte sie zur Ã�bersendung der medizinischen
Unterlagen auf, auf die der anerkannte Rentenanspruch gestÃ¼tzt werde. Auch dies
war im vorliegenden Verfahren relevant. Daher war auch der am 16. MÃ¤rz 2017 im
Parallelverfahren eingegangene Schriftsatz zu berÃ¼cksichtigen, in dem weitere
AusfÃ¼hrungen der beklagten Rentenversicherung nebst Ã�bersendung weiterer
Unterlagen erfolgten. Am 21. MÃ¤rz 2017 stellte der KlÃ¤ger im Parallelverfahren
erneut einen Beweisantrag und machte auf sechs Seiten weitere AusfÃ¼hrungen
zur Sache. Erneut fÃ¼gte er verschiedene Unterlagen bei. Dieser Schriftsatz wurde
der beklagten Rentenversicherung zur Kenntnis- und Stellungnahme Ã¼bersandt.
Am 29. MÃ¤rz 2017 trug der KlÃ¤ger im Parallelverfahren erneut vor und fÃ¼gte
verschiedene Unterlagen bei. Hierzu forderte die Berichterstatterin die beklagte
Rentenversicherung zu einer Stellungnahme auf. Angesichts der IdentitÃ¤t der
StreitgegenstÃ¤nde bezÃ¼glich der Leistungsklage (GewÃ¤hrung der Rente) war
dies im Ausgangsverfahren zu berÃ¼cksichtigen und eine Reaktion der dortigen
Beklagten abzuwarten.

Unter dem 1. Mai 2017 (Eingang 3. Mai 2017) beantragte der KlÃ¤ger im
Parallelverfahren, den SachverstÃ¤ndigen gemÃ¤Ã� Â§Â§ 116, 118 SGG i.V.m. Â§Â§
397, 411 Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO) zur ergÃ¤nzenden ErlÃ¤uterung seines
Gutachtens zur mÃ¼ndlichen Verhandlung zu laden. Er erklÃ¤rte, er habe noch
diverse Fragen an diesen und werde diese noch rechtzeitig vor einer mÃ¼ndlichen
Verhandlung weiter konkretisieren. Die Berichterstatterin Ã¼bersandte diese
AusfÃ¼hrungen der beklagten Rentenversicherung am 4. Mai 2017 zur Kenntnis.
Am 29. Juni 2017 fÃ¼hrte der KlÃ¤ger im Parallelverfahren erneut zur Sache aus
und legte wiederum diverse Unterlagen vor. Diese AusfÃ¼hrungen wurden der
beklagten Rentenversicherung am 6. Juli 2017 zur Kenntnis- und Stellungnahme
Ã¼bersandt. Am 1. Juli 2017 trug der KlÃ¤ger erneut im Parallelverfahren vor und
bekrÃ¤ftigte dies mit diversen weiteren Unterlagen. 

Es liegt â�� auch angesichts der Gesamtdauer des Verfahrens â�� noch innerhalb
einer angemessenen ProzessfÃ¼hrung, diese Entwicklung und den weiteren
intensiven Austausch der Beteiligten abzuwarten und die Bearbeitung des
Ausgangsverfahrens einstweilen zurÃ¼ckzustellen, um die Ergebnisse des
Parallelverfahrens im Ausgangsverfahrens wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen. 

Eine weitere UntÃ¤tigkeit liegt in der Zeit nach Ã�bersendung des Protokolls des
ErÃ¶rterungstermins vom 29. September 2017 bis zum Eingang eines Schriftsatzes
am 9. April 2018 vor. Allerdings hatte die Berichterstatterin im Termin
angekÃ¼ndigt, keine Entscheidung vor dem 31. Oktober 2017 zu treffen. Dies
entspricht dem Grundsatz des rechtlichen GehÃ¶rs (Â§ 62 SGG; Art. 103 GG) und
liegt noch im Rahmen der richterlichen Verfahrensgestaltung.

In der Folgezeit durfte das LSG wieder die Entwicklung des Parallelverfahrens
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abwarten. Dort waren am 27. Oktober 2017 drei SchriftsÃ¤tze des KlÃ¤gers
eingegangen. Diese waren der Rentenversicherung erst am 6. November
Ã¼bersandt worden, so dass eine Stellungnahme dieser bis in den Dezember hinein
abgewartet werden durfte, zumal auch noch die am 8., 11., 17. und 18. Oktober
2017 eingegangen SchriftsÃ¤tze zu sichten waren (insgesamt Bl. 530 bis 589 der
Akte des Ausgangsverfahrens). 

Jedoch bleibt eine UntÃ¤tigkeit von Januar bis MÃ¤rz 2018 (3 Kalendermonate).

Ebenfalls keine AktivitÃ¤t liegt im Zeitraum vom 21. Juni 2018 bis zum 9. Oktober
2018 vor. Allerdings ist am 30. August 2018 ein Schriftsatz des KlÃ¤gers im
Parallelverfahren eingegangen, der AusfÃ¼hrungen zu dem frÃ¼heren
Rentenbeginn und zu der ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers enthielt. Letzteres war
auch fÃ¼r das Verfahren L1 R 181/16 relevant, so dass nur im Juli 2018 keine
gerichtliche AktivitÃ¤t festzustellen ist (1 Kalendermonat). 

Ebenso ist keine TÃ¤tigkeit im Zeitraum vom 22. November 2018 bis 10. Februar
2019 festzustellen. Jedoch folgte dieser Zeitraum auf 4 SchriftsÃ¤tze des KlÃ¤gers
allein im Monat November 2018. Hier ist es angemessen, der Rentenversicherung
im Rahmen des rechtlichen GehÃ¶rs zumindest im Dezember 2018 stillschweigend
Zeit fÃ¼r eine Stellungnahme zu geben. AnschlieÃ�end ist im Parallelverfahren am
16. Januar 2019 ein Beweisantrag zu der ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers in den
Jahren 2009/10 eingegangen. Es war vertretbar, dessen rechtliche Relevanz fÃ¼r
das vorliegende Verfahren zu prÃ¼fen bzw. der Rentenversicherung auch hier
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben Dies gilt auch fÃ¼r den Schriftsatz des
KlÃ¤gers vom 10. Februar 2019 hinsichtlich des Kalendermonats MÃ¤rz 2019.

Zwischen dem 31. Mai 2019 und dem 4. August 2020 ist das Verfahren nicht
erkennbar bearbeitet worden (Juni 2019 bis Juli 2020 â�� 14 Kalendermonate). Die
Kenntnisnahme des Gerichts von der RÃ¼ge der Ã¼berlangen Verfahrensdauer ist
keine verfahrensfÃ¶rdernde AktivitÃ¤t. 

In dem Ausgangsverfahren ist weiter keine AktivitÃ¤t im Zeitraum vom 8.
September 2020 bis 9. Dezember 2020 ersichtlich. Allerdings erfolgte Anfang
August 2020 im Parallelverfahren ein Telefonat mit der beklagen
Rentenversicherung und damit in jenem Verfahren eine gerichtliche AktivitÃ¤t. Da
sich daraus ergab, dass der KlÃ¤ger begutachtet werden sollte, lag ein Zuwarten
auf das Ergebnis dieser Beweiserhebung auch im vorliegenden Verfahren im
richterlichen Ermessen. Denn hier war ebenfalls die GewÃ¤hrung der Rente
umstritten (Umdeutung seines Antrages auf GewÃ¤hrung von Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben in einen Antrag auf Zahlung einer unbefristeten Rente
wegen Erwerbsminderung). Hinnehmbar ist eine UntÃ¤tigkeit des Gerichts fÃ¼r
zwei volle Kalendermonate bis zum 20. November 2020 (erneutes Telefonat mit der
Rentenversicherung). Zwar hat das Ausgangsgericht stets die Gesamtdauer des
Verfahrens im Blick zu behalten, dass hier bereits rund 7 Jahre anhÃ¤ngig war. Mit
zunehmender Dauer des Verfahrens verdichtet sich die aus dem
JustizgewÃ¤hrleistungsanspruch resultierende Pflicht des Gerichts, sich nachhaltig
um eine Beschleunigung des Verfahrens und dessen Beendigung zu bemÃ¼hen.
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Jedenfalls fÃ¼r Verfahren von hinreichender Bedeutung verbietet sich ab einem
gewissen Zeitpunkt eine (weitere) UntÃ¤tigkeit oder eine zÃ¶gerliche
Verfahrensleitung. Richterliche Verhaltensweisen, die zu Beginn eines Verfahrens
grundrechtlich gesehen noch unbedenklich, wenn auch mÃ¶glicherweise
verfahrensÃ¶konomisch nicht optimal erscheinen mÃ¶gen, kÃ¶nnen bei
zunehmender Verfahrensdauer in Konflikt mit dem Anspruch auf Rechtsschutz in
angemessener Zeit geraten (BSG, Urteile vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G
2/13 R, juris Rn. 37 â�� B 10 Ã�G 9/13 R, Rn. 40 â�� B 10 Ã�G 12/13 R, Rn. 44,
zitiert jeweils nach, juris; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 5. Juli 2018 â�� L 37
SF 202/17 EK U, juris Rn. 38).

Der erkennende Senat hÃ¤lt es aber fÃ¼r vertretbar, ein kurzfristig zu erwartendes,
aber noch nicht vorliegendes (Verwaltungs-)Gutachten abzuwarten. Aufgabe des
Gerichts ist zunÃ¤chst, von Amts wegen alle entscheidungserheblichen Tatsachen
festzustellen (Â§ 103 SGG). Hierbei sind auch Gutachten der VerwaltungstrÃ¤ger zu
berÃ¼cksichtigen. Â§ 106 Abs. 1 SGG verlangt vom Vorsitzenden, dass er
mÃ¶glichst bereits vor dem Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung eine umfassende
KlÃ¤rung herbeifÃ¼hrt. Die so entstandene Wartezeit von 2 Kalendermonaten ist
nicht gravierend.

Zwar stellte sich im Weiteren heraus, dass kein Gutachten erstellt werden wÃ¼rde.
MaÃ�gebend fÃ¼r die Beurteilung der richterlichen Handlungen ist, wie das Gericht
die Sach- und Rechtslage aus einer Ex-ante-Sicht einschÃ¤tzen durfte; es kommt
nicht darauf an, wie sich der Verfahrensverlauf angesichts eines spÃ¤ter weiter
verzÃ¶gerten Verlaufs im Nachhinein bei einer Ex-post-Betrachtung darstellt (BSG,
Urteil vom 7. September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 47). 

Im Januar 2021 ist zwar keine AktivitÃ¤t im Ausgangsverfahren festzustellen;
allerdings war der Befangenheitsantrag des KlÃ¤gers gegen die Berichterstatterin
zu bearbeiten, wofÃ¼r zumindest dieser Monat notwendig war. Dies ist kein
Ã¼blicher Teil des Verfahrens und insoweit zusÃ¤tzlich zu berÃ¼cksichtigen.
SchlieÃ�lich ist der April 2021 nicht zu berÃ¼cksichtigen. Â§ 134 Abs. 2 S. 1 SGG
billigt dem Gericht â�� wie bereits ausgefÃ¼hrt â�� einen Monat als gesetzlich
definierte AktivitÃ¤tszeit fÃ¼r die Formulierung und die Niederschrift des Urteils zu,
der daher nicht der allgemeinen Vorbereitungs- und Bedenkzeit zugeordnet werden
kann.

3. Von den festgestellten insgesamt maximal 21 Monaten der fehlenden
erkennbaren Bearbeitung des Verfahrens durch das SG und das LSG ist eine
allgemeine Vorbereitungs- und Bedenkzeit von 12 Monaten je Instanz abzuziehen
(vgl. BSG, Urteil vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 7/14 R, juris Rn. 37). Dieser
Abzug ergibt sich aus der vom BSG aus der Struktur und Gestaltung
sozialgerichtlicher Verfahren abgeleiteten Regel, der zufolge vorbehaltlich
besonderer UmstÃ¤nde je Instanz eine Vorbereitungs- und Bedenkzeit von 12
Monaten noch hinzunehmen ist (BSG, Urteil vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G
7/14 R, juris Rn. 37). Bereits aus nachvollziehbaren GrÃ¼nden der Ã¶ffentlichen
Personalwirtschaft ist es gerichtsorganisatorisch mitunter unvermeidbar, Richtern
oder SpruchkÃ¶rpern einen relativ groÃ�en Bestand an Verfahren zuzuweisen. Eine
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gleichzeitige inhaltlich tiefgehende Bearbeitung sÃ¤mtlicher Verfahren, die bei
einem Gericht anhÃ¤ngig oder einem SpruchkÃ¶rper bzw. Richter zugewiesen sind,
ist insoweit schon aus tatsÃ¤chlichen GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich und wird auch von 
Art. 20 Abs. 3 GG bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 der EuropÃ¤ischen
Menschenrechtskonvention nicht verlangt (Bundesfinanzhof, Urteil vom 7.
November 2013, X K 13/12, juris). Je nach Bedeutung und ZeitabhÃ¤ngigkeit des
Rechtsschutzziels und abhÃ¤ngig von der Schwierigkeit des Rechtsstreits sowie
vom Verhalten des Rechtschutzsuchenden sind ihm gewisse Wartezeiten
zuzumuten (vgl. Hessisches LSG, Urteil vom 12. Mai 2021 â�� L 6 SF 21/19 EK AS,
juris Rn. 67 â�� 68).

Die Bewertung der unangemessenen VerzÃ¶gerung eines Rechtsstreits umfasst
nach der Rechtsprechung des BSG und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
ausdrÃ¼cklich auch einen instanzÃ¼bergreifenden Ausgleich, im Rahmen dessen
â�� mit Blick auf die Gesamtverfahrensdauer â�� durch die zÃ¼gige Behandlung
der Sache in einer Instanz eine etwaige unangemessene Verfahrensdauer in einer
anderen (vorangegangenen oder nachfolgenden) Instanz ganz oder teilweise
kompensiert werden kann (BSG, Urteil vom 24. MÃ¤rz 2022 â�� B 10 Ã�G 4/21 R,
juris; BVerwG, Beschluss vom 4. Juli 2017 â�� 5 B 11/17 D, juris Rn. 13). 

Dies folgt zunÃ¤chst aus dem Wortlaut des Â§ 198 GVG und hier insbesondere aus
der Legaldefinition des Â§ 198 Abs. 6 Nr 1 Halbsatz 1 GVG, wonach â��ein
Gerichtsverfahren jedes Verfahren von der Einleitung bis zum rechtskrÃ¤ftigen
Abschlussâ�� ist. Hierdurch werden Beginn und Ende des Zeitraums festgelegt, der
zur Feststellung einer unangemessenen â��Dauer eines Gerichtsverfahrensâ�� (Â§
198 Abs. 1 Satz 1 GVG) bzw. des Umstands, dass â��ein Gerichtsverfahren
unangemessen lange gedauert hatâ�� (Â§ 198 Abs. 2 Satz 1 GVG), zu betrachten
ist. Hinweise fÃ¼r eine Trennung zwischen verschiedenen Instanzen oder Gerichten
finden sich dort nicht. Dem stehen in systematischer Hinsicht weder die nach Land
oder Bund getrennte Haftungsverantwortung (Â§ 200 Satz 1 und 2 GVG) und die
dem folgende gerichtliche ZustÃ¤ndigkeit (Â§ 201 Abs. 1 GVG i.V.m. Â§ 202 Satz 2
SGG) noch die von dem KlÃ¤ger vorgenommene BeschrÃ¤nkung des
EntschÃ¤digungsanspruchs auf das Berufungsverfahren entgegen. Denn materiell-
rechtlicher Bezugsrahmen eines derart beschrÃ¤nkten prozessualen Begehrens
bleibt gleichwohl das gesamte gerichtliche Verfahren, auch wenn dieses Ã¼ber
mehrere Instanzen oder bei verschiedenen Gerichten gefÃ¼hrt worden ist. Ein
Ausgleich von VerzÃ¶gerungen in einem spÃ¤teren Verfahrensabschnitt ist durch
eine besonders zÃ¼gige Bearbeitung â��in davor oder danach liegenden
Verfahrensabschnittenâ�� mÃ¶glich (z.B. BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� B
10 Ã�G 2/13 R â�� SozR 4-1720 Â§ 198 Nr 3, Rn. 43).

Es kann fÃ¼r den EntschÃ¤digungsanspruch nicht darauf ankommen, wie sich die
den Gerichten insgesamt zuzubilligenden Phasen nicht erkennbarer gerichtlicher
VerfahrensfÃ¶rderung verteilen. Deshalb ist die von einer Instanz nicht
ausgeschÃ¶pfte Vorbereitungs- und Bedenkzeit auch instanzÃ¼bergreifend
entschÃ¤digungsmindernd zu berÃ¼cksichtigen. Es macht fÃ¼r die Beteiligten
nach Abschluss von zwei Tatsacheninstanzen in der Gesamtschau keinen
Unterschied, ob z.B. in beiden Instanzen jeweils zwÃ¶lf Monate Vorbereitungs- und
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Bedenkzeit â��verbrauchtâ�� werden oder aber in der ersten Instanz nur vier
Monate und in der zweiten Instanz 20 Monate (BSG, Urteil vom 24. MÃ¤rz 2022 â��
B 10 Ã�G 4/21 R, juris). Insgesamt wÃ¤ren es in beiden FÃ¤llen jeweils 24 Monate
Vorbereitungs- und Bedenkzeit bei zwei Instanzen. 

Vorliegend besteht kein Anlass, von der Bemessung der Vorbereitungs- und
Bedenkzeit mit 12 Monaten je Instanz abzuweichen. Die zu berÃ¼cksichtigende
Bedeutung des Verfahrens fÃ¼r den KlÃ¤ger ist insgesamt als etwas
unterdurchschnittlich zu bewerten. Er begehrte die Umdeutung seines Antrages auf
GewÃ¤hrung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben vom 27. Juli 2010 in
einen Antrag auf Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung. Da der KlÃ¤ger
bereits am 27. Oktober 2011 ausdrÃ¼cklich eine solche Rente beantragt hatte,
konnte mit einer Umdeutung nur noch ein frÃ¼herer Rentenbeginn erreicht
werden. 

Hinzu kommt, dass der KlÃ¤ger aufgrund des spÃ¤teren Rentenantrags parallel
bereits eine Klage auf Zahlung einer Rente ab dem 1. Juli 2010 (also demselben
Datum) erhoben hatte. Vor diesem Hintergrund hatte das LSG im
Ausgangsverfahren die Klage als unzulÃ¤ssig abgewiesen. Zumindest ging es auch
aus Sicht des KlÃ¤gers im Ergebnis â�� maximal â�� um eine frÃ¼here
RentengewÃ¤hrung, also keine Dauerleistung und (rÃ¼ckwirkend) nicht um eine
grundsÃ¤tzlich existenzsichernde Leistung. Zudem war dem KlÃ¤ger eine Rente
bereits durch das Urteil des SGs im Parallelverfahren fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Mai
2012 bis 31. Oktober 2016 und mit Bescheid der beklagten Rentenversicherung
vom 23. Februar 2017 befristet bis zum 31. Oktober 2019 bewilligt worden. Ã�ber
den Antrag des KlÃ¤gers auf WeitergewÃ¤hrung war zum Zeitpunkt des Urteils im
Ausgangsverfahren noch nicht entschieden worden. Dies verringert die Bedeutung
des Ausgangsverfahrens. 

Allerdings haben die Gerichte bei der Verfahrensgestaltung auch die Gesamtdauer
des Verfahrens zu berÃ¼cksichtigen und sich mit zunehmender Dauer nachhaltig
um eine Beschleunigung des Verfahrens zu bemÃ¼hen (vgl BVerfG [Kammer],
Beschluss vom 2.12.2011 â�� 1 BvR 314/11, juris Rn. 7; BVerfG [Kammer],
Beschluss vom 30.7.2009 â�� 1 BvR 2662/06, juris Rn. 20; BVerfG [Kammer],
Beschluss vom 20.7.2000 â�� 1 BvR 352/00, juris Rn. 11). Diese war hier
ungewÃ¶hnlich lang. 

Jedoch lag eine besondere Schwierigkeit des Berufungsverfahrens vor. Hier ist zu
bedenken, dass das Verfahren bereits quantitativ mit rund 400 Seiten Akteninhalt
umfangreich war. Bedeutsam ist auch der Umstand, dass der KlÃ¤ger hier mehrere
Klageverfahren anhÃ¤ngig gemacht hatte, die wie dargelegt einige
ZusammenhÃ¤nge aufwiesen, wie das mehrfache Abwarten von
Verfahrensfortschritten in den Parallelverfahren, aber auch der Verbindungsantrag
des KlÃ¤gers selbst zeigt. Das relevante Parallelverfahren umfasste 700 Seiten
Akteninhalt. Die Vielzahl von SchriftsÃ¤tzen des KlÃ¤gers erhÃ¶hte die
KomplexitÃ¤t deutlich. 

Der Annahme einer besonderen Schwierigkeit steht nicht entgegen, dass die Klage
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im Ausgangsverfahren nach dem rechtskrÃ¤ftigen Urteil des LSG unzulÃ¤ssig war.
Das SG war noch von einer zulÃ¤ssigen Klage ausgegangen. Dieser Auffassung war
offenkundig auch die Berichterstatterin zumindest zeitweilig wÃ¤hrend des
Berufungsverfahrens, da ansonsten kein Anlass bestanden hÃ¤tte, Ermittlungen der
Versicherung abzuwarten. Dies ergibt sich auch explizit aus ihren mehrfachen
rechtlichen Hinweisen. Es waren auch von keiner Seite und insbesondere nicht von
dem KlÃ¤ger Probleme bezÃ¼glich der ZulÃ¤ssigkeit der Klage aufgeworfen
worden. Allein der Umstand, dass die EntscheidungsbegrÃ¼ndung angesichts der
letztlich verneinten ZulÃ¤ssigkeit nicht lang ausfiel, besagt nichts Ã¼ber die
Schwierigkeit der Entscheidungsfindung. Es ist nicht Aufgabe des
EntschÃ¤digungssenates, abgesehen von offensichtlichen FÃ¤llen, eine bestimmte
Rechtsansicht bezÃ¼glich des Ausgangsverfahrens als vorzugswÃ¼rdig zu
bewerten. MaÃ�geblich ist insoweit, dass bis zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor
dem LSG nicht zwingend von der UnzulÃ¤ssigkeit der Klage auszugehen war,
weshalb die materiell-rechtlichen Probleme als die Schwierigkeit erhÃ¶hend
berÃ¼cksichtigt werden kÃ¶nnen. 

Es ist festzustellen, dass die Gerichte im Ausgangsverfahren wiederholt die
Notwendigkeit der Verfahrensbeschleunigung gesehen haben. Hier berÃ¼cksichtigt
der Senat, dass das SG den Rechtsstreit wenige Tage nach Eingang des Gutachtens
zur mÃ¼ndlichen Verhandlung lud und insoweit sehr rasch handelte. 

Auch nachdem sich im Februar 2020 ein Rechtsanwalt legitimiert hatte, hÃ¤tte das
LSG einen eventuellen neuen Vortrag bzw. neue AntrÃ¤ge abwarten dÃ¼rfen. Denn
die BevollmÃ¤chtigung eines Anwaltes hat dies zum Ziel. Insoweit war es eine
besondere VerfahrensfÃ¶rderung, dass das Gericht sich nicht auf das Abwarten
beschrÃ¤nkte, sondern zeitnah am 19. MÃ¤rz 2020 weitere rechtliche Hinweise gab.
Um solche hatte der KlÃ¤ger gebeten; er hatte auch mehrfach FristverlÃ¤ngerung
beantragt.

Auch im Ã�brigen ist zumindest phasenweise wieder eine besonders schnelle
Bearbeitung festzustellen. So wÃ¤re die Terminierung zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung vor der Beschlussfassung Ã¼ber das Ablehnungsgesuch bei einem
jÃ¼ngeren Verfahren nicht notwendig gewesen. 

Weiter ist festzustellen, dass sich das Verfahrensdauer auch aufgrund der vom
KlÃ¤ger erbetenen Hinweise und seiner mehrfachen AntrÃ¤ge auf
FristverlÃ¤ngerung verlÃ¤ngert hat. SchlieÃ�lich fÃ¼hrte die zeitweilige
Beauftragung eines Rechtsanwaltes und die AnkÃ¼ndigung der Beauftragung eines
anderen Prozessvertreters ebenfalls zu VerfahrensverzÃ¶gerungen. 

Solche Zeiten durch den KlÃ¤ger selbst herbeigefÃ¼hrte
VerfahrensverzÃ¶gerungen fallen, auch wenn sie sich wie hier im Rahmen
zulÃ¤ssigen Prozessverhaltens bewegen, in seinen Verantwortungsbereich und
kÃ¶nnen keine unangemessene Verfahrensdauer begrÃ¼nden (vgl. BSG, Urteil vom
3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 12/13 R, juris Rn. 38 f; BSG, Urteil vom 7.
September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R, juris Rn. 37). Es wÃ¤re im Hinblick auf das
eigene Verhalten des KlÃ¤gers widersprÃ¼chlich, einerseits durch bestimmte
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Proesshandlungen eine VerfahrensverlÃ¤ngerung zu verursachen, aber fÃ¼r diese
Zeit eine EntschÃ¤digung zu verlangen, weil durch eine insgesamt lange
Verfahrensdauer sein Anspruch auf Rechtsschutz verletzt worden sei (vgl. BSG,
Urteil vom 27. MÃ¤rz 2020 â�� B 10 Ã�G 4/19 R, SozR 4-1720 Â§ 198 Nr. 19 Rn. 45).
Nach Â§ 198 Abs. 1 S. 2 GVG ist das Verhalten der Beteiligten bei der WÃ¼rdigung
des Verfahrensablaufs zu berÃ¼cksichtigen. 

Wie oben dargelegt, ist trotz der jahrelangen RechtshÃ¤ngigkeit weitgehend eine
VerfahrensfÃ¶rderung des Gerichts festzustellen. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser
AktivitÃ¤ten und der exemplarisch festgestellten BemÃ¼hungen um eine rasche
Entscheidung sowie des Umstands, dass die Verfahrensdauer im erheblichen
Umfang auf das Prozessverhalten des KlÃ¤gers zurÃ¼ckgeht, ist in einer
Gesamtschau keine entschÃ¤digungspflichtige Ã�berlÃ¤nge festzustellen. 

D. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 154 Abs.
1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung.

E. Anlass, die Revision nach Â§ 160 Abs. 2, Â§ 202 Satz 2 SGG, Â§ 201 Abs. 2 Satz 3
GVG zuzulassen, bestand nicht. 

F. Die Festsetzung des Streitwertes ergibt sich aus Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m.
Â§ 63 Abs. 2 Satz 1, Â§ 52 Abs. 1 und 3 Gerichtskostengesetz (GKG). Den Wert des
ausdrÃ¼cklich gestellten Feststellungsantrags hat der Senat mit zusÃ¤tzlich 100
â�¬ bewertet. Die Festsetzung mit dem Auffangstreitwert gemÃ¤Ã� Â§ 52 Abs. 2
GKG in HÃ¶he von 5.000 â�¬ ist unangemessen. MaÃ�geblich fÃ¼r den Senat ist
der Umstand, dass bei einer Verurteilung der Beklagten schon zu einer Zahlung von
100 â�¬ implizit die Ã�berlÃ¤nge festgestellt wird.

Da der KlÃ¤ger ursprÃ¼nglich eine erhÃ¶hte EntschÃ¤digung i.H.v. 150 â�¬ pro
Monat seit der AnhÃ¶rung im November 2017 (insgesamt zusÃ¤tzlich 2.000 â�¬
statt noch 260 â�¬) verlangt hatte, ergibt sich der im Tenor festgestellte Streitwert
von 8.000 â�¬.

Diese Festsetzung ist nicht anfechtbar (Â§ 177 SGG).

Â 

Erstellt am: 11.04.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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